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1 Zusammenfassung 

 

Die Gemeinde Senden beabsichtigt, mit der Aufstellung des Bebauungsplanes "Südlich 

Weseler Straße" die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine gewerbliche Entwick-

lung im Ortsteil Bösensell zu schaffen. In diesem Zusammenhang waren im Auftrag der 

Gemeinde Senden die auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrslärmimmissionen der 

umliegenden Straßen und Schienenwege zu ermitteln, den schalltechnischen Orientie-

rungswerten gemäß Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 gegenüberzustellen und die daraus resul-

tierenden Anforderungen an den baulichen Schallschutz nach DIN 4109-1 zu bestimmen. 

 

Innerhalb der vorgesehenen Baugrenzen ergaben sich als Maximalwerte aller Geschosse 

verkehrsbedingte Beurteilungspegel von 55 bis 65 dB(A) im Tages- (6.00 -22.00 Uhr) und 

von 48 bis 57 dB(A) im Nachtzeitraum (22.00 - 6.00 Uhr). Die in Gewerbegebieten (GE) 

für Verkehrsgeräusche anzustrebenden schalltechnischen Orientierungswerte gemäß 

Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 von tagsüber 65 dB(A) und nachts 55 dB(A) werden somit tags-

über flächendeckend eingehalten und nachts nur im unmittelbaren Nahbereich der nörd-

lich verlaufenden Weseler Straße um bis zu 2 dB(A) überschritten (siehe Kapitel 6.1). 

 

Nach den Berechnungsvorschriften der DIN 4109-2 ergaben sich innerhalb der Baugren-

zen maßgebliche Außenlärmpegel von 68 bis 71 dB(A). Daraus resultieren gemäß 

DIN 4109-1 die Anforderungen an die Luftschalldämmung zwischen Außen und schutz-

bedürftigen Räumen in Gebäuden der Lärmpegelbereiche IV bis V, wobei sich der Lärm-

pegelbereich V auf den nördlichen Randbereich des Plangebietes beschränkt (siehe 

Kapitel 6.2 und Lärmkarte in Kapitel 9.3). 

 

Sofern betriebsgezogenes Wohnen nicht ausgeschlossen wird, sind für zugehörige 

Schlafräume im gesamten Plangebiet aufgrund der verkehrsbedingten Beurteilungs- 

pegel von nachts mehr als 45 dB(A) schallgedämmte, fensterunabhängige Lüftungsein-

richtungen vorzusehen (siehe Kapitel 6.1 und Kapitel 7). 

 

Dieser Bericht umfasst einschließlich Anhang 28 Seiten. 1) 

 

Gronau, den 02.12.2022 

 

WENKER & GESING 

Akustik und Immissionsschutz GmbH 

 

 

 

 

 

i. V. Jens Lapp, Dipl.-Met.  Jürgen Gesing, Dipl.-Ing. 

 - Berichtserstellung -  - Prüfung und Freigabe - 

 
1)  Der Nachdruck ist nur vollständig für den Auftraggeber zum internen Gebrauch und zur Weitergabe in 

Zusammenhang mit dem Untersuchungsobjekt erlaubt.  
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2 Situation und Aufgabenstellung 

 

Die Gemeinde Senden beabsichtigt, mit der Aufstellung des Bebauungsplanes "Südlich 

Weseler Straße" die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine gewerbliche Ent-

wicklung im Ortsteil Bösensell zu schaffen.  

 

Das Plangebiet befindet sich inmitten bereits gewerblich genutzter Flächen und wird im 

Norden von der Weseler Straße (L 551) flankiert. In Abbildung 1 ist eine Übersichtskarte 

mit Kennzeichnung der Lage des Plangebietes dargestellt; Abbildung 2 zeigt einen Ent-

wurf der Planzeichnung zum Bebauungsplan /8/. 

 

 
Abb. 1: Übersichtskarte mit Kennzeichnung der Lage des Plangebietes 

  © Bezirksregierung Köln, Abteilung GEObasis.nrw 

 
Zur Beurteilung der auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrslärmimmissionen ist im 

Auftrag der Gemeinde Senden eine schalltechnische Untersuchung durchzuführen, die 

die Geräuschimmissionen der das Plangebiet flankierenden Straßen und Schienen-

wege ermittelt, den gebietsabhängigen schalltechnischen Orientierungswerten gemäß 

Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 /7/ gegenüberstellt und für schutzbedürftige Räume die 

Anforderungen an den baulichen Schallschutz gemäß DIN 4109-1 /4/ bestimmt.  
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Abb. 2: Planzeichnung zum Bebauungsplan (Entwurf) /8/ 
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3 Beurteilungsgrundlagen 

 

3.1 DIN 18005 Teil 1 

 

Die DIN 18005-1 /6/ gibt Hinweise zur Berücksichtigung des Schallschutzes bei der städ-

tebaulichen Planung und führt hierzu im Beiblatt 1 /7/ schalltechnische Orientierungs-

werte als Zielvorstellungen an. 

 

Nach Beiblatt 1 müssen Lärmvorsorge und Lärmminderung  

"[...] deshalb auch durch städtebauliche Maßnahmen bewirkt werden. Vor-

aussetzung dafür ist die Beachtung allgemeiner schalltechnischer Grundre-

geln bei der Planung und deren rechtzeitige Berücksichtigung in den Verfah-

ren zur Aufstellung der Bauleitpläne (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan) 

sowie bei anderen raumbezogenen Fachplanungen." 

 

Die Einhaltung oder Unterschreitung der schalltechnischen Orientierungswerte 

"[...] ist wünschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebie-

tes oder der betreffenden Baufläche verbundene Erwartung auf angemesse-

nen Schutz vor Lärmbelastungen zu erfüllen." 

 

Gemäß den uns zur Verfügung gestellten Unterlagen sollen die überbaubaren Flächen 

des Plangebietes als Gewerbegebiet (GE) ausgewiesen werden /8/. Die hierfür gemäß 

Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 geltenden schalltechnischen Orientierungswerte sind in 

Tabelle 1 aufgeführt. 

 

Tab. 1: Schalltechnische Orientierungswerte gemäß Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 

Gebietseinstufung Schalltechnische Orientierungswerte 
gemäß Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 

[dB(A)] 

tags  nachts 

Gewerbegebiet (GE) 65 50 (55)*) 

*) gilt für Verkehrslärm 

 

Das Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 nennt folgende Hinweise für die Anwendung der Orien-

tierungswerte: 

"Die [...] genannten Orientierungswerte sind als eine sachverständige Kon-

kretisierung der Anforderungen an den Schallschutz im Städtebau aufzufas-

sen. Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der städtebaulichen Pla-

nung erforderlichen Abwägung der Belange als ein wichtiger Planungsgrund-

satz neben anderen Belangen [...] zu verstehen. Die Abwägung kann in be-

stimmten Fällen bei Überwiegen anderer Belange [...] zu einer entsprechen-

den Zurückstellung des Schallschutzes führen.  
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[...] 

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, 

bestehenden Verkehrswegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orien-

tierungswerte oft nicht einhalten. Wo im Rahmen der Abwägung mit plausib-

ler Begründung von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil 

andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich durch andere 

geeignete Maßnahmen (z. B. geeignete Gebäudeanordnung und Grundriss-

gestaltung, bauliche Schallschutzmaßnahmen - insbesondere für Schlaf-

räume) vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden. 

 

Überschreitungen der Orientierungswerte [...] und entsprechende Maßnah-

men zum Erreichen ausreichenden Schallschutzes [...] sollen im Erläute-

rungsbericht zum Flächennutzungsplan oder in der Begründung zum Bebau-

ungsplan beschrieben und gegebenenfalls in den Plänen gekennzeichnet 

werden." 

 

Die schalltechnischen Orientierungswerte beziehen sich auf folgende Zeiten: 

tags    6.00 - 22.00 Uhr 

nachts 22.00 -   6.00 Uhr 

und gelten entsprechend für eine Beurteilungszeit von 16 Stunden tags bzw. 8 Stunden 

nachts. 

 

 

 

3.2 Anforderungen an den Schallschutz gemäß DIN 4109-1 

 

Die DIN 4109-1 legt Anforderungen an die Schalldämmung von Bauteilen schutzbedürf-

tiger Räume und an die zulässigen Schallpegel in schutzbedürftigen Räumen in Wohn-

gebäuden und Nichtwohngebäuden zum Erreichen der Schutzziele "Gesundheits-

schutz", "Vertraulichkeit bei normaler Sprechweise" und "Schutz vor unzumutbaren 

Belästigungen" fest. 

 

Die Anforderungen gelten zum Schutz  

- gegen Geräusche aus fremden Räumen (z. B. Nachbarwohnungen), die bei 

deren bestimmungsgemäßer Nutzung entstehen,  

- gegen Geräusche von Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung sowie aus 

Gewerbe- und Industriebetrieben, die im selben oder in baulich damit verbunde-

nen Gebäuden vorhanden sind, 

- gegen Außenlärm, z. B. Verkehrslärm und Lärm aus Gewerbe- und Industriebetrie-

ben, die nicht mit den schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen baulich verbunden sind  

und bilden die Grundlage für erforderliche Baukonstruktionen bei Neubauten sowie für 

bauliche Änderungen bestehender Bauten. 
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Die Anforderungen der Norm gelten u. a. nicht 

- zum Schutz von Aufenthaltsräumen, in denen infolge ihrer Nutzung nahezu stän-

dig Geräusche mit LAF,95 ≥ 40 dB vorhanden sind, 

- gegen tieffrequenten Schall nach DIN 45680, 

- für den Schallschutz im eigenen Wohn- und Arbeitsbereich, ausgenommen der 

Schutz gegen Geräusche von Anlagen der Raumlufttechnik, die vom Nutzer nicht 

beeinflusst werden können,  

- zum Schutz vor Trittschallübertragung und Geräuschen aus gebäudetechnischen 

Anlagen in Küchen, insofern diese nicht als Aufenthaltsräume (Wohnküchen) vor-

gesehen sind, sowie in Flure, Bäder, Toilettenräume und Nebenräume, 

- zum Schutz vor Luftschallübertragung in Küchen, Flure, Bäder, Toilettenräume und 

Nebenräume, sofern diese nicht als Aufenthaltsräume vorgesehen sind. Eine 

Absenkung der schalltechnischen Qualität der schallübertragenden Trennbauteile 

(z. B. durch Schächte oder Kanäle oder reduzierte Bauteildicken) im Bereich dieser 

Räume im Vergleich zum bemessungsrelevanten Raum ist jedoch nicht zulässig. 

 

Schutzbedürftige Räume im Sinne der DIN 4109-1 sind Aufenthaltsräume, soweit sie 

gegen Geräusche zu schützen sind: 

- Wohnräume, einschließlich Wohndielen, Wohnküchen, 

- Schlafräume, einschließlich Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten, 

- Bettenräume in Krankenhäusern und Sanatorien, 

- Unterrichtsräume in Schulen, Hochschulen und ähnlichen Einrichtungen, 

- Büroräume, 

- Praxisräume, Sitzungsräume und ähnliche Arbeitsräume. 

 

Nach den Anforderungen der Norm kann jedoch nicht erwartet werden, dass Geräusche 

von außen oder aus benachbarten Räumen nicht mehr bzw. als nicht belästigend wahr-

genommen werden, auch wenn die in dieser Norm festgelegten Anforderungen erfüllt 

werden. 

 

Die empfundene Störung durch ein Schallereignis ist von mehreren Einflüssen abhängig, 

z. B. vom Grundgeräuschpegel und der Geräuschstruktur der Umgebung, von unter-

schiedlichen Empfindlichkeiten und Einstellungen der Betroffenen zu den Geräuschquel-

len in der Nachbarschaft und zu den Nachbarn. Daraus ergibt sich insbesondere die 

Notwendigkeit, gegenseitig Rücksicht zu nehmen. 

 

Die Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen sind in Kapitel 7 der 

DIN 4109-1 definiert (siehe auch Kapitel 6.2 der vorliegenden Untersuchung). 
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4 Emissionsdaten 

 

4.1 Straßenverkehr 

 

Die Berechnung der Geräuschemissionen der Weseler Straße (L 551) und der in einigem 

Abstand südlich des Plangebietes verlaufenden A 43 erfolgt auf Basis der Ergebnisse 

der Straßenverkehrszählung 2015, die uns vom Landesbetrieb Straßenbau NRW zur 

Verfügung gestellt wurden /9/. Diese beinhalten Angaben zur durchschnittlichen tägli-

chen Verkehrsstärke (DTV), den stündlichen Verkehrsstärken tags/nachts (Mt/n) sowie 

den zugehörigen Schwerverkehrsanteilen tags/nachts (SV-Anteile pt/n) und sind in 

Tabelle 2 mit Informationen zu den rechnerisch berücksichtigten Geschwindigkeiten 

zusammengefasst.  

 

Tab. 2: Verkehrsbelastungsdaten 

Straße DTV stündliche  
Verkehrsstärke 

SV-Anteil (zul. Höchst-) 
Geschwindigkeit 

 

[Kfz/24h] 

Mt 

[Kfz/h] 

Mn 

[Kfz/h] 

pt 

[%] 

pn 

[%] 

vmax 

[km/h] 

A 43, Abschnitt Ost 65.351 3.745 680 9,7 23,8 Pkw: 130 *) 
Lkw: 90 **) A 43, Abschnitt West 52.523 3.010 547 12,8 31,4 

Weseler Straße (L 551) 5.728 336 43 3,7 5,0 70 
*) Richtgeschwindigkeit **) zu Gunsten der Lärmbetroffenen in Fällen ohne Geschwindigkeitsbegrenzung 

 

Die Korrektur für die Straßendeckschichttypen wird nach Tabelle 4a der RLS-19 für nicht 

geriffelten Gussasphalt berücksichtigt. Die Aufteilung der SV-Anteile auf die Fahrzeug-

gruppen Lkw1 und Lkw2 erfolgt analog zu den in Tabelle 2 der RLS-19 angegebenen 

Verhältnissen für Bundesautobahnen bzw. Landesstraßen.  

 

Um Verkehrsschwankungen und einer möglichen zwischenzeitlich erfolgten bzw. zukünf-

tigen Verkehrssteigerung Rechnung zu tragen, werden die in Tabelle 2 aufgeführten 

stündlichen Verkehrsstärken der Landesstraße für die Berechnungen um 10 % erhöht; 

die angesetzten Werte berücksichtigen damit auch planinduzierte Zusatzverkehre. Die 

maßgebenden Verkehrsstärken der A 43 werden pauschal um 5 % erhöht. 

 

Damit ergeben sich für die schalltechnische Untersuchung die in Abbildung 3 zusam-

mengefassten Ausgangsdaten, wobei LW' dem jeweiligen längenbezogenen Schallleis-

tungspegel entspricht. 

 

 

Abb. 3: Kennwerte für die Lärmberechnung (Straßenverkehr)  

Bezeichnung Lw' genaue Zähldaten zul. Geschw.

Tag Nacht M p1 (%) p2 (%) Pkw Lkw

(dBA) (dBA) Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht (km/h) (km/h)

A 43, Abschnitt Ost 98.9 92.7 3932.3 714.0 2.1 6.8 7.6 17.0 130 90

A 43, Abschnitt West 98.3 92.4 3160.5 574.4 2.7 9.0 10.1 22.4 130 90

Weseler Straße (L 551) 82.7 74.0 369.6 47.3 1.4 2.3 2.3 2.7 70



 

Bericht Nr. 5295.1/01 vom 02.12.2022  

Seite 11 von 28 

4.2 Schienenverkehr  

 

Die Verkehrsdaten der südlich des Plangebietes verlaufenden Bahnstrecke 2200 wurden 

uns von der Deutschen Bahn AG zur Verfügung gestellt /10/. Bei den dabei angegebe-

nen Zugzahlen handelt es sich um Prognosedaten für das Jahr 2030.  

 

Bei zweigleisigen Streckenabschnitten sind die Zugzahlen je zur Hälfte auf die Gleise zu 

verteilen. Bei ungeraden Zugzahlen ist der höhere Anteil auf das bebauungsnächste 

Gleis zu legen. 

 

Die Ausgangsdaten der schalltechnischen Berechnung sind in der nachfolgenden Abbil-

dung zusammengefasst.  

 

 

Abb. 4: Verkehrsdaten Bahnstrecke 2200 (Prognose 2030) 

 

Unter Berücksichtigung der genannten Parameter resultieren für die Gleise folgende län-

genbezogene Schallleistungspegel: 

nördliches Gleis: 

 tags LW',16h = 87,0 dB(A)/m und nachts LW',8h = 86,5 dB(A)/m 

 

südliches Gleis: 

 tags LW',16h = 86,7 dB(A)/m und nachts LW',8h = 86,2 dB(A)/m  
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5 Berechnung der Geräuschimmissionen 

 

5.1 Straßenverkehr 

 

Die Berechnung der auf das Plangebiet einwirkenden Straßenverkehrslärmimmissionen 

erfolgt nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, Ausgabe 2019 (RLS-19) /3/. 

 
Der Berechnung des Beurteilungspegels an einem Immissionsort liegen Punktschall-

quellen zugrunde. Zur Bildung der Punktschallquellen werden die Schallquellen des 

Straßenverkehrs im Einzugsbereich des Immissionsortes in Teilquellen unterteilt: Stra-

ßen in Teilstücke einzelner Fahrstreifen und Parkplätze in Teilflächen.  

 

Die Teilstücke (bzw. Teilflächen) sind so zu wählen, dass über die Länge jedes einzelnen 

Teilstücks (bzw. über die Fläche jeder einzelnen Teilfläche) die Emission und die Aus-

breitungsbedingungen annähernd konstant sind. In der Mitte jedes Teilstücks, bzw. im 

Flächenschwerpunkt jeder Teilfläche ist in einer Höhe von 0,5 m über dem Boden eine 

Punktschallquelle anzusetzen. 

 

Der Beurteilungspegel Lr berechnet sich als energetische Summe über die Schallein-

träge aller Fahrstreifenteilstücke i und aller Parkplatzteilflächen j (jeweils einschließlich 

etwaiger Spiegelschallquellen - siehe Abschnitt 3.6 der RLS-19) 

 

Lr = 10 ⋅ lg [10
0,1 ∙ Lr

'

 + 10
0,1 ∙ Lr

''

] 

mit 

Lr' Beurteilungspegel für die Schalleinträge aller Fahrstreifen in dB  

Lr'' Beurteilungspegel für die Schalleinträge aller Parkplatzflächen in dB 

 

Der Beurteilungspegel Lr' für die Schalleinträge aller Fahrstreifen berechnet sich aus 

 

Lr' = 10 ⋅ lg ∑ 10
0,1 ∙ {LW,i

'
 + 10 ∙ lg[li] – DA,i – DRV1,i – DRV2,i}

i

 

mit 

LW',i längenbezogener Schallleistungspegel des Fahrstreifenteilstücks i nach dem Ab-

schnitt 3.3.2 der RLS-19 in dB 

li Länge des Fahrstreifenteilstücks in m 

DA,i Dämpfung bei der Schallausbreitung vom Fahrstreifenteilstück i zum Immission-

sort nach dem Abschnitt 3.5.1 der RLS-19 in dB 

DRV1,i anzusetzender Reflexionsverlust bei der ersten Reflexion für das Fahrstreifenteil-

stück i nach dem Abschnitt 3.6 der RLS-19 in dB (nur bei Spiegelschallquellen) 

DRV2,i anzusetzender Reflexionsverlust bei der zweiten Reflexion für das Fahrstreifen-

teilstück i nach dem Abschnitt 3.6 der RLS-19 in dB (nur bei Spiegelschallquellen) 
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Bei Straßen wird je Fahrtrichtung eine eigene Quelllinie angesetzt. Die stündliche Ver-

kehrsstärke M der Straße wird hierbei auf die Fahrtrichtungen aufgeteilt. Zur Berechnung 

des längenbezogenen Schallleistungspegels LW' von einer Quelllinie (Fahrtrichtung) wird 

diese beim Teilstückverfahren nach Nr. 3.2 der RLS-19 in annähernd gerade Teilstücke 

i unterteilt. Die Teilstücke sind so zu wählen, dass über die Länge jedes Einzelnen die 

Emission und die Ausbreitungsbedingungen annähernd konstant sind. 

 
Der Emissionsort wird in der Mitte des Teilstückes in 0,5 m Höhe über dem Fahrstreifen 

angenommen.  

 
Der längenbezogene Schallleistungspegel LW' von einer Quelllinie ist  

 

LW' = 10 ⋅ lg[M] + 10 ⋅ lg

[
 
 
 
 100 - p

1
 - p

2

100
 ⋅ 

10
0,1 ⋅ LW,Pkw(vPkw)

vPkw

+

p
1

100
 ⋅ 

10
0,1 ⋅ LW,Lkw1(vLkw1)

vLkw1

 + 
p

2

100
 ⋅ 

10
0,1 ⋅ LW,Lkw2(vLkw2)

vLkw2 ]
 
 
 
 

 - 30 

mit 

M Stündliche Verkehrsstärke der Quelllinie in Kfz/h 

LW,FzG(vFzG) Schallleistungspegel für die Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe FzG (Pkw, 

Lkw1 und Lkw2) bei der Geschwindigkeit vFzG in dB 

vFzG Geschwindigkeit für die Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe FzG (Pkw, Lkw1 

und Lkw2) in km/h 

p1 Anteil der Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe Lkw1 in % 

p2 Anteil der Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe Lkw2 in % 

 

Der Schallleistungspegel für die Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe FzG (Pkw, Lkw1 und 

Lkw2) ist  

LW,FzG(vFzG)=LW0,FzG(vFzG) + DSD,SDT,FzG(vFzg) + DLN,FzG (g,v
Fzg

)  + DK,KT(x) + Drefl(hBeb,w)  

mit 

LW0,FzG(vFzG) Grundwert für den Schallleistungspegel eines Fahrzeuges in Abhängigkeit 

der Fahrzeuggruppe FzG bei der Geschwindigkeit vFzG in dB 

DSD,SDT,FzG(vFzG) Korrektur für den Straßendeckschichttyp STD in Abhängigkeit der Fahr-

zeuggruppe FzG bei der Geschwindigkeit vFzG nach Abschnitt 3.3.5 der 

RLS-19 in dB 

DLN,FzG(g,vFzG) Korrektur für die Längsneigung g in Abhängigkeit der Fahrzeuggruppe FzG 

bei der Geschwindigkeit vFzG nach Abschnitt 3.3.6 der RLS-19 in dB 

DK,KT(x)  Korrektur für den Knotenpunkttyp KT in Abhängigkeit der Entfernung zum 

Knotenpunkt nach Abschnitt 3.3.7 der RLS-19 in dB 

Drefl(w,hBeb) Korrektur für die Mehrfachreflexion in Abhängigkeit der Bebauungshöhe 

hBeb und dem Abstand der reflektierenden Flächen w nach Abschnitt 3.3.8 

der RLS-19 in dB 
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Für den lichtzeichengeregelten Knotenpunkt nordöstlich des Plangebietes wird die ent-

sprechende Knotenpunktkorrektur berücksichtigt (vgl. Tabelle 3).  

 

Tab. 3: Maximalwert der Knotenpunktkorrektur KKT gemäß RLS-19 

Knotenpunkttyp KT KKT in dB 

Lichtzeichengeregelte Knotenpunkte 3 

Kreisverkehre 2 

Sonstige Knotenpunkte 0 

 

Im vorliegenden Fall werden die schalltechnischen Berechnungen für die folgenden 

Immissionshöhen durchgeführt (Höhe der Geschossdecke): 

• Erdgeschoss (EG)    3 m über Gelände 

• 1. Obergeschoss (1. OG)   6 m über Gelände 

• 2. Obergeschoss (2. OG)   9 m über Gelände 

 

Die Immissionspegel werden für die o. g. Immissionshöhen flächendeckend berechnet 

und in Form von Lärmkarten als Maximalwerte aller Geschosse für die Beurteilungszeit-

räume Tag und Nacht dargestellt. Hierbei werden die Geländetopografie sowie die 

Abschirmungen und Reflexionen von Gebäuden außerhalb des Plangebietes berück-

sichtigt. 

 

Die Lärmberechnung erfolgt mit Hilfe der Schallimmissionsprognose-Software CadnaA 

/12/, die auch die Unterteilung der Fahrstreifen in die erforderlichen Teilstücke vornimmt. 

 

 

 

5.2 Schienenverkehr 

 

Die Berechnung des Beurteilungspegels des Schienenverkehrs erfolgt nach dem 

Berechnungsverfahren gemäß Schall 03. Grundlage für die Berechnung sind die ange-

gebenen Zugzahlen, die jeweilige Zugart sowie die zugrunde liegenden Geschwindigkei-

ten auf den zu betrachtenden Streckenabschnitten. 

 

Auf der Grundlage dieser Prognosedaten erfolgt die Berechnung des Beurteilungspegels 

gemäß Schall 03 als Anlage 2 (zu § 4) der 16. BImSchV /2/ in folgenden Schritten: 

• "Aufteilung der zu betrachtenden Bahnstrecke in einzelne Gleise und Abschnitte u. a. 

mit gleicher Verkehrszusammensetzung, gleicher Geschwindigkeit, gleicher Fahr-

bahnart und gleichem Fahrflächenzustand nach Nummer 3.1 sowie Identifizierung 

und Festlegung der Schallquellen von Rangier- und Umschlagbahnhöfen nach Num-

mer 4.8; 
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• ausgehend von den Mengen je Stunde nFz aller Arten Fz von Fahrzeugeinheiten, 

Berechnung der längenbezogenen bzw. flächenbezogenen Pegel der Schallleistung 

in Oktavbändern, getrennt für jeden Abschnitt einer Strecke nach Nummer 3.2 bzw. 

für jede Schallquelle eines Rangier- und Umschlagbahnhofs in allen Höhenbereichen 

h nach Nummer 3.3; 

• Zerlegung der Abschnitte in Teilstücke ks bzw. Zerlegung der Flächen in Teilflächen 

kf zu Bildung von Punktschallquellen mit zugeordnetem Pegel der Schallleistung un-

ter Berücksichtigung der Richtwirkung und der Abstrahlcharakteristik nach den Num-

mern 3.4 und 3.5; 

• Berechnung der Schallemissionen von Eisenbahnen nach Nummer 4 und Beiblatt 1 

bzw. Beiblatt 3 und von Straßenbahnen nach Nummer 5 und Beiblatt 2; 

• Berechnung der Schallimmission durch Ausbreitungsrechnung nach Nummer 6; 

• Zusammenfassung der Schallimmissionsanteile am Immissionsort nach Nummer 7; 

• Bildung des Beurteilungspegels für die maßgeblichen Beurteilungszeitraume nach 

Nummer 8." 

 

Der Beurteilungspegel Lr je Gleis errechnet sich nach folgender Gleichung: 

Lr=10* log [
1

Tr

∑ Ti

n

i=1

*10
0,1*

LpAFeq,Ti+ Ki
dB ]dB 

mit  

Lr Beurteilungspegel in dB(A) 

LpAFeq,Ti Äquivalenter Dauerschalldruckpegel in dB(A) 

Ki Zuschläge in dB(A) 

Ti Teilzeitintervalle 

Tr Beurteilungszeit 

 

Für die Berechnung des Beurteilungspegels werden die Gleise bzw. Bereiche in Teilstü-

cke zerlegt. Die Zerlegung in Teilstücke erfolgt bei der Verwendung des Berechnungs-

programms CadnaA rechnerintern. Die Immissionshöhen entsprechen den in Kapitel 5.1 

gemachten Angaben. 

 

 

 

 

  



 

Bericht Nr. 5295.1/01 vom 02.12.2022  

Seite 16 von 28 

6 Ergebnisse 

 

6.1 Verkehrsbedingte Beurteilungspegel 

 

In Kapitel 9.2 dieses Berichts sind die für den Tages- und Nachtzeitraum berechneten 

verkehrsbedingten Beurteilungspegel (Summe aus Straßen- und Schienenverkehrs-

lärm) in Form von Lärmkarten als Maximalwerte aller Geschosse dargestellt. Der Beur-

teilungszeitraum "Nacht" ist dabei nur von Relevanz, sofern Betriebsleiterwohnungen 

und Ähnliches im Plangebiet nicht ausgeschlossen werden. 

 

Innerhalb der vorgesehenen Baugrenzen ergeben sich als Maximalwerte aller Geschos-

se verkehrsbedingte Beurteilungspegel von 55 bis 65 dB(A) im Tageszeitraum (6.00 -

22.00 Uhr) und von 48 bis 57 dB(A) im Nachtzeitraum (22.00 - 6.00 Uhr). Die in Gewer-

begebieten (GE) für Verkehrsgeräusche anzustrebenden schalltechnischen Orientie-

rungswerte gemäß Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 von tagsüber 65 dB(A) und nachts 

55 dB(A) werden somit tagsüber innerhalb der Baugrenzen flächendeckend eingehalten 

und nachts nur im unmittelbaren Nahbereich der nördlich verlaufenden Weseler Straße 

um bis zu 2 dB(A) überschritten (siehe Lärmkarten). 

 

Da gemäß Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 bei Nacht-Beurteilungspegeln von > 45 dB(A) ein 

ungestörter Schlaf auch bei nur teilweise geöffneten Fenstern häufig nicht möglich ist, 

sind - sofern betriebsbezogenes Wohnen nicht ausgeschlossen wird - im gesamten Plan-

gebiet für Schlafräume und Kinderzimmer, die auch als Schlafräume genutzt werden, 

schallgedämmte, fensterunabhängige Lüftungseinrichtungen vorzusehen. Mit "fenster-

unabhängig" ist dabei gemeint, dass zur Gewährleistung des hygienisch und bauphysi-

kalisch notwendigen Luftwechsels in Schlafräumen eine vom Öffnen der Fenster unab-

hängige Lüftung erforderlich ist.  

 

 

 

6.2 Erforderliche Schalldämm-Maße der Fassadenbauteile 

 

Zur Ermittlung der Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen emp-

fiehlt sich die Bestimmung sogenannter Lärmpegelbereiche nach Abschnitt 4.4.5 der 

DIN 4109-2 /5/ unter Zugrundelegung des maßgeblichen Außenlärmpegels. 

 

Hierbei ist zu beachten, dass sich der maßgebliche Außenlärmpegel zum Schutz des 

Nachtschlafes bei Straßenverkehr aus einem um 3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel für 

die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB(A) ergibt, wenn die Differenz der Beurteilungs-

pegel zwischen Tag und Nacht weniger als 10 dB(A) beträgt.  

 

In Nr. 4.4.5.3 der DIN 4109-2 heißt es zu den Festlegungen zur rechnerischen Ermittlung 

des maßgeblichen Außenlärmpegels: 
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"Aufgrund der Frequenzzusammensetzung von Schienenverkehrsgeräuschen in Verbin-

dung mit dem Frequenzspektrum der Schalldämm-Maße von Außenbauteilen ist der Be-

urteilungspegel für Schienenverkehr pauschal um 5 dB zu mindern." 

 

Dementsprechend werden die schienenverkehrsbedingten Teil-Beurteilungspegel bei 

der Berechnung der maßgeblichen Außenlärmpegel um 5 dB gemindert. 

 

Ist die Geräuschbelastung auf mehrere gleich- oder verschiedenartige Quellen zurück-

zuführen, so berechnet sich der maßgebliche Außenlärmpegel aus den einzelnen maß-

geblichen Außenlärmpegeln nach Gleichung (44) der DIN 4109-2. Im Sinne einer Ver-

einfachung werden dabei unterschiedliche Definitionen der einzelnen maßgeblichen 

Außenlärmpegel in Kauf genommen. Die Addition von 3 dB(A) darf nur einmal erfolgen, 

d. h. auf den Summenpegel. 

 

Um möglichen Gewerbelärmeinwirkungen Rechnung zu tragen, erfolgt hier mit Verweis 

auf Nr. 4.4.5.6 und 4.4.5.7 der DIN 4109-2 zu den berechneten Verkehrsgeräuschen eine 

energetische Addition der für Gewerbegebiete (GE) geltenden Immissionsrichtwerte der 

Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) /1/ von tagsüber 65 dB(A) 

und nachts 50 dB(A).  

 

Die maßgeblichen Außenlärmpegel ergeben sich dann nach den Vorgaben der 

DIN 4109-2 aus den Maximalwerten folgender Rechengänge: 

Tageszeitraum: 

[(Verkehrsgeräusche Straßetags + (Verkehrsgeräusche Schienetags - 5 dB)) zzgl. 65 dB] + 3 dB 

 

Nachtzeitraum: 

{[(Verkehrsgeräusche Straßenachts + (Verkehrsgeräusche Schienenachts - 5 dB)) +10 dB] zzgl. 50 dB} + 3 dB 

 

Maßgeblich ist die Lärmbelastung derjenigen Tageszeit, für die sich die höhere Anforde-

rung ergibt. 

 

Somit berechnen sich als Maximalwerte aller Geschosse innerhalb der Baugrenzen maß-

gebliche Außenlärmpegel von 68 bis 71 dB(A). Daraus resultieren gemäß DIN 4109-1 

die Anforderungen an die Luftschalldämmung zwischen Außen und schutzbedürftigen 

Räumen in Gebäuden der Lärmpegelbereiche IV bis V, wobei sich der Lärmpegel- 

bereich V auf den äußersten Randbereich im Norden des Plangebietes beschränkt 

(siehe Lärmkarte in Kapitel 9.3). 

 

Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R′w,ges der 

Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen ergeben sich unter Berücksichtigung der 

unterschiedlichen Raumarten nach folgender Gleichung: 

R'w,ges = La - KRaumart 
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Dabei ist 

KRaumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 

 Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnliches;  

KRaumart = 35 dB für Büroräume und Ähnliches;  

La  der maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-2, Kap. 4.5.5 

 

Mindestens einzuhalten sind: 

R′w,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 

 Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und Ähnliches. 

 

Das erforderliche gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß R'w,ges ist in Abhängigkeit 

vom Verhältnis der vom Raum aus gesehenen gesamten Außenfläche eines Raumes Ss 

zur Grundfläche des Raumes SG nach DIN 4109-2, Gleichung (32) mit dem Korrektur-

wert Außenlärm KAL nach Gleichung (33) wie folgt zu korrigieren: 

)
S8,0

S
(lg10K

G

S

AL


=  

 

Sofern ausschließlich Lärmpegelbereiche vorliegen, ist der maßgebliche Außenlärm- 

pegel La für die Berechnung nach DIN 4109-1 Gleichung (6) festgelegt (siehe Tabelle 4). 

 

Tab. 4: Zuordnung zwischen Lärmpegelbereichen und maßgeblichem Außenlärmpegel 

Lärmpegelbereich Maßgeblicher Außenlärmpegel 

La 

[dB] 

I   55 

II   60 

III   65 

IV   70 

V   75 

VI   80 

VII > 80a 
a Für maßgebliche Außenlärmpegel La > 80 dB sind die Anforderungen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten  

festzulegen. 
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7 Vorschlag für die textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan 

 

Um eine mit der Eigenart der betreffenden Bauflächen verbundene Erwartung auf ange-

messenen Schutz vor Lärmbelastungen zu erfüllen, schlagen wir folgende textliche Fest-

setzung für den Bebauungsplan vor: 

 

"Anforderungen an die Luftschalldämmung zwischen Außen und Räumen in Gebäuden 

gemäß DIN 4109-1: 

In den gekennzeichneten Bereichen des Plangebietes sind beim Neubau oder bei bau-

genehmigungspflichtigen Änderungen von schutzbedürftigen Räumen die folgenden 

erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße (erf. R'w,ges) für die Außen-

bauteile (Wände, Fenster, Lüftung, Dächer etc.) einzuhalten: 

Lärmpegelbereich IV: 

Aufenthaltsräume in Wohnungen und Ähnliches erf. R'w,ges = 40 dB 

Büroräume und Ähnliches erf. R'w,ges = 35 dB 

 

Lärmpegelbereich V: 

Aufenthaltsräume in Wohnungen und Ähnliches erf. R'w,ges = 41 dB 

Büroräume und Ähnliches erf. R'w,ges = 36 dB 

 

Zudem sind für Schlafräume und Kinderzimmer, die auch als Schlafräume genutzt wer-

den, aufgrund der verkehrsbedingten Beurteilungspegel von nachts > 45 dB(A) schall-

gedämmte, fensterunabhängige Lüftungseinrichtungen vorzusehen. 

 

Für Minderungen des verkehrsbedingten Beurteilungspegels nachts und zur Minderung 

des maßgeblichen Außenlärmpegels gemäß DIN 4109-1 ist ein gesonderter Nachweis 

erforderlich." 

 

 

Anmerkung:  

 

Die vorgeschlagenen Festsetzungen zu Aufenthaltsräumen in Wohnungen und Ähnli-

ches sowie zur Erforderlichkeit fensterunabhängiger Lüftungseinrichtungen an Schlaf-

räumen können entfallen, sofern betriebsbezogenes Wohnen im Plangebiet ausge-

schlossen wird. 
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9 Anhang 

 

9.1 Digitalisierungsplan  

 

 

 

9.2 Lärmkarten verkehrsbedingte Beurteilungspegel (tags/nachts) 

 

 

 

9.3 Lärmkarte maßgebliche Außenlärmpegel gemäß DIN 4109-1 
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9.1 Digitalisierungsplan   
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9.2 Lärmkarten verkehrsbedingte Beurteilungspegel (tags/nachts) 

 

9.2.1 Verkehrsbedingte Beurteilungspegel tags 

 

9.2.2 Verkehrsbedingte Beurteilungspegel nachts 
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9.3 Lärmkarte maßgebliche Außenlärmpegel gemäß DIN 4109-1 
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